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§1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen “Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Cuxhaven e.V.” (ADFC Cuxha-
ven). Er wird im Vereinsregister eingetragen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Cuxhaven und wird durch Eintragung im Vereinsregister gegründet.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
4. Der Verein ist eine Gliederung des “Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.” (ADFC) mit Sitz in

Berlin und ist ebenfalls eine Gliederung des “Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Niedersachsen
e.V.” (ADFC Niedersachsen) mit Sitz in Hannover, deren jeweilige Satzung und deren jeweiliges
satzungsnachrangiges Recht als verbindlich anerkannt werden.

§2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich undunmittelbar gemeinnützige Zwecke imSinnedesAbschnitts
“Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
3. Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Umwelt-

schutzes einschließlich des Klimaschutzes, der Unfallverhütung, die Förderung von Verbraucher-
beratung und Verbraucherschutz sowie des Sports.

4. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Förderung des Radverkehrs und Ver-
tretung der Belange der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer im Interesse der Allgemeinheit,
ferner durch Werbung und sonstige geeignete Maßnahmen für die stärkere Nutzung des Fahrra-
des sowie durch die Beratung der Bevölkerung im Gebrauch von Fahrrädern und Unterstützung
durch Informationen und unentgeltliche Handreichungen.

5. Aufgaben des Vereins sind demgemäß insbesondere:

Version: 1.0.0 Seite 1 von 8 Stand: 09.02.2026



Satzung Cuxhaven

a) die Entwicklung, Verbreitung oder Unterstützung von Konzepten und Bestrebungen zur An-
hebung des Anteils des Fahrrades amGesamtverkehr und zur Verkehrsberuhigung inWohn-
und Erholungsgebieten,

b) die Zusammenarbeit mit Behörden, Mandatsträgern, öffentlichen Einrichtungen und der
Öffentlichkeit, zur Verbesserung der rechtlichen und verkehrstechnischen Grundlagen und
Möglichkeiten des Fahrradverkehrs,

c) die Zusammenarbeit mit Vereinen, Bürgerinitiativen, Organisationen und Einzelpersonen im
In- und Ausland, die dieselbe Zielrichtung haben,

d) die Veranlassung und Durchführung von Forschungsarbeiten, die Sammlung und Auswer-
tung von Erfahrungen, dieHerausgabe undVeranlassung vonVeröffentlichungen, allein oder
in Gemeinschaft mit anderen Stellen,

e) die Entwicklung, Förderung oder Durchführung von Projekten zur Integration des Fahrrades
mit dem öffentlichen Personenverkehr z. B. in den Bereichen Mitbeförderung von Fahrrä-
dern, geordnete und sichere Aufbewahrung von Fahrrädern, Vorhaltung von Mietfahrrädern
an Bahnhöfen usw.,

f) die Organisation von Vorträgen, Schulungs- und Übungsveranstaltungen zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit,

g) Maßnahmen zur Verhinderung von Fahrraddiebstählen und zur Wiederbeschaffung gestoh-
lener Fahrräder wie z. B. für interessierte Radfahrer Fahrrad-Codierung sowie zur Verbesse-
rung der Versicherungsbedingungen im Interesse des Verbraucherschutzes und

h) die Förderung des Radsports als Volks- und Breitensport durch Zusammenarbeit mit Rad-
sportvereinen oder gemeinschaftliche oder eigene Radsportveranstaltungen.

6. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
7. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder

erhalten, mit Ausnahme des Auslagenersatzes oder der Aufwandsentschädigung (Ehrenamts-
pauschale), keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

8. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

9. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.
10. Satzungsämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
11. Wenn es die Haushaltslage des Vereins erlaubt und dieMitgliederversammlung durch Verabschie-

dung des Haushaltsplans zugestimmt hat, können Mitglieder des Vorstandes und Mitglieder des
Vereins eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EstG (Ehrenamtspauschale) erhalten.

12. Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Vereins können statt der Ehrenamtspauschale für ihren
Zeit- und/oder Arbeitsaufwand Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht
unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit und Notwendigkeit ist die gemeinnüt-
zige Zielsetzung des Vereins.

§3 Ehrenamtliche und berufliche Arbeit im ADFC

1. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende arbeiten im ADFC gemeinsam an der Verwirklichung
der Satzungsziele. Die Kompetenz jedes Einzelnen und deren erfolgreiche Zusammenarbeit sind
entscheidend für den Erfolg des ADFC. Sie werden gleichermaßen in ihrer Arbeit gefördert und
unterstützt, durch Fort- und Weiterbildung ebenso wie durch geeignete Strukturen des Perso-
nalwesens.

2. Der Gewinnung und dem Engagement von ehrenamtlich Aktiven kommt im ADFC als zivilgesell-
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schaftlichem Akteur besondere Bedeutung zu. Der ADFC achtet in seinen Strukturen darauf, dass
die Vielfalt des ehrenamtlichen En- gagements zur Geltung kommt, dass mit dem Einsatz Ehren-
amtlicher schonend und effizient umgegangen wird und die besonderen Belange ehrenamtlichen
Engagements berücksichtigt werden.

§4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlichen
Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Bundesvorstand.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des ADFC, des ADFC Niedersachsen und des Vereins
anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mit-
gliedsbeiträge rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des Vorstands und die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung zu respektieren und zu beachten.

3. Der ADFC hat persönliche, korporative und fördernde Mitglieder.
4. Persönliche Mitglieder können alle natürlichen Personen werden.
5. Korporative Mitglieder können solche juristischen Personen werden, die den Zweck des ADFC

unterstützen.
6. Fördernde Mitglieder können solche natürlichen und juristischen Personen werden, die bereit

sind, den Zweck des ADFC ideell und materiell uneigennützig zu fördern, ohne persönliche Mit-
glieder zu sein.

7. DieMitglieder des ADFC sind zugleichMitglieder des ADFC Bundesverband, des ADFCNiedersach-
sen und des Vereins. Die Mitgliedschaft richtet sich dabei nach dem vom Mitglied mitgeteilten
Wohnsitz, bei Körperschaften nach deren Sitz. Auf ausdrücklichen Wunsch kann sich ein Mitglied
mit Zustimmung der aufnehmenden Gliederung einer anderen Gliederung zuordnen lassen.

§4.1 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1. DieMitgliedschaft beginntmit der Aufnahme in und Zahlung desMitgliedsbeitrages an den ADFC.
Im übrigen beginnt die Mitgliedschaft einesMitglieds des ADFCmit der Mitteilung seines Umzugs
zum Verein oder über die wunschgemäße Zuordnung zum Verein.

2. Die Mitgliedschaft endet:
a) mit dem Tod des Mitglieds
b) durch freiwilligen Austritt
c) durch Streichung aus der Mitgliederliste
d) durch Ausschluss aus dem Verein
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung.

3. Der freiwillige Austritt erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber dem ADFC. Beitragsrück-
erstattungen finden nicht statt. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

4. Bei Änderung der Zuordnung zu einer anderen Gliederung des ADFC hat dies über die zentrale
Mitgliederverwaltung des ADFC zu erfolgen.

5. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft oder bei Auflösung des Vereins haben die Mitglieder kei-
nerlei Ansprüche auf das Vermögen des Vereins. Die Beitragspflicht für den laufenden Beitrags-
zeitraum erlischt nicht.

6. Mitglieder können bei grobem Verstoß gegen die Satzung oder aus sonstigen schwerwiegen-
den Gründen, bei denen die Interessen oder das Ansehen des ADFC geschädigt werden, durch
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den Bundesvorstand im Benehmen mit dem Landesvorstand sowie Vorstand des Vereins aus-
geschlossen werden. Beitragsrückstände, die trotz zweifacher, erfolgloser Mahnung nicht ent-
richtet wurden, führen zur Streichung aus der Mitgliederliste. Gegen den Ausschluss kann das
betroffene Mitglied Einspruch beim Bund-Länder-Rat einlegen.

§4.2 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Alle persönlichen Mitglieder, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, haben Sitz und Stimme in ei-
nerMitgliederversammlung des Vereins, soweit nicht diese Satzung oder die Satzung einer recht-
lich selbständigen Gliederung das Delegiertenprinzip vorsehen.
Sie haben das aktiveWahlrecht. Minderjährige üben dasWahlrecht persönlich aus. Für das passive
Wahlrecht ist die Vollendung des 18. Lebensjahres Voraussetzung.

2. Korporative Mitglieder haben Anspruch auf Sitz und Stimme für je einen Vertreter bzw. eine Ver-
treterin in der Mitgliederversammlung. Der Vertreter bzw. die Vertreterin haben das aktive Wahl-
recht. Das passive Wahlrecht besitzt er bzw. sie nur dann, wenn er bzw. sie persönlich die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 erfüllt.

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Satzungszweck zu fördern und pünktlich den Beitrag ent-
sprechend den Bestimmungen des ADFC zu bezahlen.

4. Da der Verein nur richtige Daten verarbeiten darf, sind die Mitglieder ver-pflichtet, Änderungen
ihrer Daten dem Verein unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

5. Mitglieder des Vereins haften gegenüber dem Verein nur bei nachgewiesenem Vorsatz.

§5 Orts- und Stadtteilgruppen des Kreisverbandes

1. Mitglieder des Vereins können sich zu Orts- und Stadtteilgruppen zusammenschließen. Die Or-
ganisationseinheiten sind nicht an kommunale Grenzen gebunden. Die Bildung von Orts- und
Stadtteilgruppenmuss in TextformbeimVorstand beantragtwerden und bedarf der Zustimmung
durch den Vorstand.

2. Bei Ablehnung können die betroffenen Orts- und Stadtteilgruppen oder Mitglieder innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses in Textform beim Vorstand Einspruch einlegen,
über den die nächste ordentliche Mitgliederversammlung entscheidet.

3. DieGründung vonOrts- und Stadtteilgruppen imVereinwird demVorstandumgehend zur Kennt-
nis gebracht.

4. Die Orts- und Stadtteilgruppen unterstehen in ihrem örtlichen Teilbereich mit den Aufgaben und
Pflichten dem Verein, insbesondere den Finanzmitteln und der Buchführung.

§6 Organe

Die Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
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§6.1 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins.
2. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts des Vorstandes,
b) Entgegennahme des Rechnungsprüfungsberichts,
c) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes,
d) Beschlussfassung über den Haushaltsplan,
e) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder,
f) Wahl undAbberufung von zwei Rechnungsprüfern, dieweder demVorstandnoch einemvom

Vorstand berufenen Gremium angehören.
g) Wahl des Delegierten bzw. der Delegierten sowie Ersatzdelegierten zur Mitgliederversamm-

lung des Landesverbandes,
h) Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder,
i) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung,
j) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

3. DieMitgliederwerden vomVorstand jährlich unter Einhaltung einer Frist von zweiWochen vor der
Mitgliederversammlung in Textform mit einer vorläufigen Tagesordnung sowie mit den entspre-
chenden Anlagen zur Mitgliederversammlung einberufen. Die Einberufungsfrist beginnt mit der
Einberufung der Mitgliederversammlung durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift oder
durch Brief-Post bzw. per E-Mail mit dem auf die Veröffentlichung bzw. Absendung des Einla-
dungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied zugegangen, wenn
es an die letzte von dem Mitglied dem Verein in Textform bekanntgegebene postalische Adresse
oder E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die vorläufige Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

4. Die Mitgliederversammlung kann ebenfalls in Form einer Online-Versammlung per Internet ab-
gehalten werden. Hierzu wird der Vorstand einen digitalen Online-Konferenzraum bereitstellen
und den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung die Zugangsdaten zu-
kommen lassen.

5. Der Vorstand kann in Textform jederzeit die Mitglieder mit einer vorläufigen Tagesordnung sowie
mit den entsprechenden Anlagen zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einberu-
fen. Diese muss einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die
Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder in Textform unter Angabe des Zwecks und der
Gründe vom Vorstand verlangt wird.
Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gilt eine Einberufungsfrist von zehn Tagen. Die
Einberufungsfrist beginnt mit der Aufgabe der Einberufung zur Post bzw. mit dem auf die Absen-
dung des Einladungsschreibens folgenden Tages.
Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte von dem Mit-
glied dem Verein in Textform bekanntgegebene postalische Adresse oder E-Mail-Adresse gerich-
tet ist. Die vorläufige Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

6. Anträge zur vorläufigen Tagesordnung
a) Anträge zur vorläufigen Tagesordnung für die Mitgliederversammlung können von den Mit-

gliedern bis spätestens drei Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand in
Textform gestellt werden.

b) Anträge zu Satzungsänderungen sind zusammenmit der Einladung als vergleichende Über-
sicht (Synopse) zu versenden.

c) Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von Vor-
standsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit
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der Tagesordnung angekündigt wurden.
Die fristgerecht eingebrachtenAnträge sinddenMitgliedern zumVersammlungsbeginn zur Kennt-
nis zu bringen. Verspätete Anträge bedürfen der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung.
Zur Annahme von verspäteten Anträgen ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erforderlich.

7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie form- und fristgemäß einberufen wurde.
8. Die Art der Abstimmungwird von der Versammlungsleitung festgelegt. Die Versammlungsleitung

wird grundsätzlich von dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden wahrgenommen.
a) Die Abstimmung fasst Beschlüsse grundsätzlich mit einfachem Handzeichen.
b) Ein stimmberechtigtes Mitglied kann beantragen, dass die Abstimmung schriftlich zu erfol-

gen hat.
c) Abstimmungen können auch in Textform vorgenommen werden. Hierzu versendet der Vor-

stand an die Mitglieder Beschlussvorlagen, die fristgemäß an den Verein zurückgesendet
werden.

9. Entschieden wird mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen bzw. bei schriftlicher Wahl,
Briefwahl oder Abstimmung in Textform der abgegebenen Stimmen.

10. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Stimmengleichheit gilt als
Ablehnung.

11. DieWahl der Mitglieder im Vorstand wird von einemMitglied wahrgenommen, welches nicht Mit-
glied im Vorstand ist. Für jedes Amt im Vorstand, insbesondere des geschäftsführenden Vorstan-
des, ist eine einzelne Wahl durchzuführen.

12. Bei Wahlen ist gewählt, wenn das Mitglied mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat
und dieWahl ohne Einschränkung annimmt. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Hat nie-
mandmehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandida-
ten bzw. Kandidatinnen, die das beste und das zweitbeste Ergebnis erzielt haben, eine Stichwahl
statt. Gewählt ist dann, wer die meisten Stimmen erhält.

13. Zur Änderung der Satzung sowie des Vereinszweckes ist eine Mehrheit von drei Viertel der abge-
gebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich.

14. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen
verlangtwerden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungenmüssen
in der nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

15. Von der Mitgliederversammlung wird ein Ergebnisprotokoll innerhalb von zehn Tagen nach der
Mitgliederversammlung angefertigt, dass den Diskussionsverlauf zusammenfasst, die Beschlüs-
se der Mitgliederversammlungmit den Stimmenverhältnissen wiedergibt und von der Versamm-
lungsleitung sowie Protokollführung zu unterzeichnen ist.
Das Ergebnisprotokoll soll mindestens folgende Feststellungen enthalten:

• Ort und Zeit der Versammlung,
• die Personen mit Vor- und Nachname der Versammlungsleitung und Protokollführung,
• die Zahl der erschienenen Mitglieder; jedes Mitglied hat sich mit Vor- und Nachname sowie
Unterschrift auf einer Liste einzutragen und die Liste ist Bestandteil des Protokolls,

• die beschlossene Tagesordnung,
• die gestellten Anträge, Beschlüsse in vollem Wortlaut sowie die einzelnen Abstimmungser-
gebnisse mit Ja /Nein /Enthaltung und

• die Art der Abstimmung.
• Bei Satzungsänderungen ist in vollem Wortlaut die zu ändernde Bestimmung bzw. die ver-
gleichende Übersicht (Synopse) anzugeben bzw. als Anlage anzufügen.
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16. eine Kopie des unterschriebenen Ergebnisprotokolls mit allen Unterlagen wird der Landesge-
schäftsstelle des ADFC Niedersachsen unverzüglich zugesendet.

§6.2 Vorstand

1. Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus:
a) Vorsitzenden bzw. Vorsitzende
b) stellvertretenden Vorsitzenden bzw. stellvertretende Vorsitzende
c) Schatzmeister bzw. Schatzmeisterin

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Vorstandes vertreten.

3. Dem geschäftsführenden Vorstand des Vereins obliegt die tatsächliche Geschäftsführung und
die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

4. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter im geschäftsführenden Vorstand in einer Person ist
unzulässig.

5. Die Mitgliederversammlung kann zusätzlich bis zu fünf Beisitzer wählen. Diese bilden mit dem
geschäftsführenden Vorstand den Gesamtvorstand.

6. Jedes Mitglied des Gesamtvorstands wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei
Jahren einzeln gewählt. Eine Wiederwahl des Vorstandsmitgliedes ist möglich.

7. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes bleiben so lange in ihrem Amt, bis ein neuer
geschäftsführender Vorstand gewählt ist. Die vorzeitige Abwahl durch ein konstruktives Miss-
trauensvotum ist in jederMitgliederversammlungmöglich. Bei demAusscheiden einesVorstands-
mitgliedes des geschäftsführenden Vorstandes können die verbleibenden Vorstandsmitglieder
für die verbleibende Amtszeit ein Ersatzmitglied bestellen. Die Mitglieder sind hierüber zu infor-
mieren.

8. Scheiden Beisitzer aus, können diese auf der nächstenMitgliederversammlungdurchNachwahlen
neu besetzt werden. Sie werden für die Dauer der verbleibenden Amtszeit gewählt.

9. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben
sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

• Überwachung des Haushaltsplans,
• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung des
Vereins nach der Vereinssatzung,

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der Mitglieder-
versammlung durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende oder einen Stellvertreter bzw.
einer Stellvertreterin.

10. Vorstandssitzungen finden mindestens jährlich statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen er-
folgt durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende in Textform oder telefonisch grundsätzlich
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von drei Tagen. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf
es nicht.

11. Eine Vorstandssitzung kann ebenso in Form einer Online-Veranstaltung per Internet durchge-
führt werden. Hierzu wird ein digitaler Online-Konferenzraum bereitgestellt. Den Mitgliedern des
Vorstandes werden die Zugangsdaten zur Verfügung gestellt.

12. Im Einzelfall kann der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung
über einzelne Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend
nichts anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende bzw. die Vor-
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sitzende legt die Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss
mindestens drei Tage ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die E-Mail-Vorlage gilt dem Vorstands-
mitglied als zugegangen, wenn sie an die E-Mail Adresse gerichtet wurde, welche durch das Vor-
standsmitglied dem Verein mitgeteilt wurde.

13. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des geschäftsführenden Vorstan-
des anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der Versammlungsleitung.

14. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende, bei dessen bzw. deren Abwe-
senheit ein anderes Vorstandsmitglied. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken
zu protokollieren und vom Sitzungsleiter bzw. Sitzungsleiterin sowie Protokollant bzw. Protokol-
lantin zu unterschreiben.

15. Der Haushaltsplan wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen.
Ist der Haushaltsplan zu Beginn des neuen Geschäftsjahres noch nicht verabschiedet, ist der
Vorstand ermächtigt, unbedingt notwendige Ausgaben zu tätigen. Der Schatzmeister bzw. die
Schatzmeisterin prüft die Einhaltung des Haushaltsplans mindestens vierteljährlich und erstat-
tet dem Vorstand zeitnah Bericht.

16. Der Vorstand kann per Beschluss mit einfacher Mehrheit ehrenamtlich für den Verein nach dieser
Satzung tätige Personen ihres Amtes entheben, wenn eine Verletzung von Amtspflichten oder
der Tatbestand der Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. Dem Betroffenen
bzw. der Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine ord-
nungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht dem Betroffenen
bzw. der Betroffenen kein Rechtsmittel zu.

§7 Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung erfolgen. In der Sitzung,
die über die Auflösung beschließen soll, müssen mindestens vier Fünftel der Mitglieder anwe-
send sein. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Zustimmung von 80 % der anwesendenMitglieder.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so kann frühestens zwei Monate später in einer neuen
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 80 % ihrer anwesenden Mitglieder die Auflösung
beschlossen werden. Auf diese Bestimmung ist in der Einladung besonders hinzuweisen.

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anders beschließt, sind zwei Mitglieder des Vorstan-
des gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten ent-
sprechend für den Fall, dass der Verein aus einemanderenGrund aufgelöstwird oder seine Rechts-
fähigkeit verliert.

3. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüngstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins an den ADFC Niedersachen (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Nie-
dersachsen e.V.), der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.

Die Satzung des ADFC Cuxhaven wurde am 09. Februar 2026 durch die Mitgliederversammlung be-
schlossen.
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